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(54) Verfahren zum Abkühlen einer Trocknungsvorrichtung für ein Tabakgut und entsprechend
gesteuerte Trocknungsvorrichtung

(57) Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Ab-
kühlen einer Trocknungsvorrichtung für ein Tabakgut
mit einer Trocknungseinrichtung, in die das Tabakgut
zum Trocknen eintritt, wobei zum Abkühlen die Trock-
nungsvorrichtung leergefahren wird und eine Heizein-

richtung der Trocknungsvorrichtung abgeschaltet wird.
Es erfolgt ein Zuführen von zerstäubter Kühlflüssigkeit
in die Trocknungseinrichtung im Leerbetrieb. Die An-
meldung betrifft weiterhin eine entsprechend gesteuerte
Trocknungsvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ab-
kühlen einer Trocknungsvorrichtung für ein Tabakgut
mit einer Trocknungseinrichtung, in die das Tabakgut
zum Trocknen eintritt, wobei zum Abkühlen die Trock-
nungsvorrichtung leergefahren wird und eine Heizein-
richtung der Trocknungsvorrichtung abgeschaltet wird.
Die Erfindung betrifft weiterhin eine entsprechend ge-
steuerte Trocknungsvorrichtung.
[0002] Wenn die Trocknungseinrichtung von innen
mit Wasser gereinigt werden muß, beispielsweise um
Tabakanhaftungen zu beseitigen, ist es erforderlich, die
Trocknungseinrichtung zuvor abzukühlen, um eine Ma-
terialbeeinträchtigung infolge großer Temperaturdiffe-
renzen zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird die Trock-
nungsvorrichtung leergefahren und eine zur Erhitzung
des Tabakguts vorgesehene Heizeinrichtung der Trock-
nungsvorrichtung, beispielsweise ein Brenner, abge-
schaltet. Der mit der Abkühlung auf hinreichend niedrige
Temperaturen verbundene Zeitverlust ist nachteilig, da
die Trocknungsvorrichtung währenddessen nicht für
den Trocknungsbetrieb zur Verfügung steht.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Verfahren zum Abkühlen einer Trock-
nungsvorrichtung zu schaffen, das eine effiziente Nut-
zung der Trocknungsvorrichtung erlaubt.
[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die
Merkmale der Ansprüche 1 und 9, insbesondere durch
Zuführen von zerstäubter Kühlflüssigkeit in die Trock-
nungseinrichtung im Leerbetrieb. Die erfindungsgemäß
zugeführte Kühlflüssigkeit verdampft in der Trocknungs-
einrichtung und entzieht dadurch dem darin enthaltenen
Gas die für die Verdampfung benötigte Wärme. Das ab-
gekühlte Gas bewirkt eine erhebliche Beschleunigung
der Abkühlung der umgebenden Trocknungseinrich-
tung. Aufgrund der verringerten Abkühlzeit ist insge-
samt eine effizientere Nutzung der Trocknungsvorrich-
tung möglich.
[0005] Leerfahren der Trocknungsvorrichtung bedeu-
tet Betrieb ohne weitere Zufuhr des Tabakguts, bis im
wesentlichen kein Tabakgut mehr in der Trocknungsvor-
richtung enthalten ist. Leerbetrieb der Trocknungsvor-
richtung bedeutet Betrieb ohne Tabakgut.
[0006] Das Leerfahren der Trocknungsvorrichtung ist
beim erfindungsgemäßen Abkühlen erforderlich, da ei-
ne Wechselwirkung der zugeführten Kühlflüssigkeit mit
dem Tabakgut nachteilige Folgen hervorrufen könnte.
[0007] Wesentlich für den Erfolg der Erfindung ist das
Zuführen des Kühlmittels in flüssiger Form, damit eine
Verdampfung innerhalb der Trocknungseinrichtung
stattfinden kann. Der Begriff Kühlflüssigkeit ist daher
gleichbedeutend mit Kühlmittel in flüssiger Form. Durch
Zuführen von gasförmigem Kühlmittel, beispielsweise
Wasserdampf, wäre dagegen der Erfolg der Erfindung
nicht erzielbar, da keine Verdampfung möglich wäre und
entsprechend keine Verdampfungswärme entzogen
werden könnte.

[0008] Der Begriff "zerstäubt" wird gleichbedeutend
mit "in Tröpfchenform" verwendet. Vorzugsweise wird
die Kühlflüssigkeit mit einer ausreichend kleinen mittle-
ren Tröpfchengröße zugeführt, damit eine im wesentli-
chen vollständige Verdampfung erfolgen kann und da-
durch eine möglichst starke Abkühlung erreicht wird.
Vorzugsweise beträgt die mittlere Tröpfchengröße we-
niger als 250 µm, vorzugsweise weniger als 150 µm,
weiter vorzugsweise weniger als 100 µm.
[0009] Besonders vielversprechend ist die Erfindung
im Falle eines Stromtrockners, wobei der ohnehin vor-
gesehene Gasstrom zum Transport des verdampften
Kühlmittels dienen kann. In diesem Fall erfolgt das Zu-
führen der Kühlflüssigkeit vorzugsweise möglichst weit
stromaufwärts, damit ein möglichst großer Teil der
Trocknungseinrichtung von dem durch die Verdamp-
fung abgekühlten Gasstrom erfaßt wird. Das Zuführen
der Kühlflüssigkeit kann in Stromrichtung vor dem Ein-
tritt des Tabakgutes in die Trocknungseinrichtung, oder
auch vor der Position der Heizeinrichtung, erfolgen. Die
Kühlflüssigkeit kann dem Gasstrom vor der Trock-
nungseinrichtung, also außerhalb derselben zugeführt
werden, um eine Nachrüstung bekannter Trocknungs-
einrichtungen zu ennöglichen. Dies ist aber nicht zwin-
gend. Die Kühlflüssigkeit wird vorzugsweise direkt in die
Trocknungseinrichtung eingesprüht.
[0010] Weitere vorteilhafte Merkmale und Ausfüh-
rungsformen der Erfindung gehen aus den Unteran-
sprüchen und der folgenden Beschreibung der Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnun-
gen hervor. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Ausführungsform einer Trocknungsvor-
richtung.

[0011] Die Trocknungsvorrichtung 10 umfaßt ein
Trocknungsrohr 11, in dem im Trocknungsbetrieb ein
Luftstrom fließt, der mittels eines Verdichters 12 erzeugt
und dem Erhitzer 13 zugeführt wird. Im Erhitzer 13 wird
die zugeführte Luft mittels eines Brenners 14 erhitzt. Die
erhitzte Luft wird danach dem Trocknungsrohr 11 zuge-
führt. Feuchter Tabak 15 wird mittels einer Zuführungs-
einrichtung 16 bei 17 dem Trocknungsrohr 11 zugeführt
und mittels des vom Erhitzer 13 zugeführten Gasstroms
in Pfeilrichtung durch das Trocknungsrohr 11 transpor-
tiert. Durch den Kontakt mit dem heißem Gasstrom wird
der Tabak erhitzt und die darin enthaltene Feuchtigkeit
verdampft, so daß eine Trocknung des Tabaks erfolgt.
Nach Verlassen des Trocknungsrohrs 11 wird der Tabak
in dem Abscheider 18 von dem Luftstrom getrennt und
verläßt die Trocknungsvorrichtung 10 bei 19.
[0012] Von der Position der Tabakzuführung 17
stromaufwärts ist in dem Trocknungsrohr 11 eine Was-
serzuführungseinrichtung in Form einer Zweistoffdüse
20 angeordnet. Mittels der Zweistoffdüse 20 kann in
Pfeilrichtung Wasser in Tröpfchenform über ein Träger-
medium, beispielsweise Wasserdampf oder Luft, einge-
sprüht werden.
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[0013] Wenn nach Produktionsende oder nach
Schichtende die Innenwände des Trocknungsrohrs 11
Tabakanhaftungen aufweisen, kann eine Reinigung des
Trocknungsrohrs 11 von innen erforderlich sein. Zu die-
sem Zweck wird kaltes Wasser auf die Innenwände des
Trocknungsrohrs 11 gesprüht. Da deren Temperatur im
Betrieb beispielsweise 270 °C beträgt, ist eine Abküh-
lung auf etwa unter 170 °C erforderlich, um eine Mate-
rialbeeinträchtigung des Trocknungsrohrs 11 infolge zu
großer Temperaturdifferenzen relativ zu der Reini-
gungsflüssigkeit zu vermeiden.
[0014] Das Abkühlen des Trocknungsrohrs 11 umfaßt
folgende Schritte. Die Zuführung des Tabakstroms 15
wird unterbrochen, der Verdichter 12 bleibt in Betrieb.
Dadurch wird der restliche in der Trocknungsvorrichtung
10 befindliche Tabak aus dieser heraustransportiert und
die Trocknungsvorrichtung 10 leergefahren. Der Bren-
ner 14 wird ausgeschaltet. Mittels der Zweistoffdüse 20
wird Wasser mittels Wasserdampf in das Trocknungs-
rohr 11 eingesprüht. Der Verdichter 12 wird so betrie-
ben, daß Luft vorzugsweise mit einer mittleren Ge-
schwindigkeit von 5 bis 30 m/s, weiter vorzugsweise 10
bis 15 m/s, beispielsweise 17 m/s durch die Trocknungs-
anlage strömt. Vorzugsweise kann die Strömungsge-
schwindigkeit im Abkühlbetrieb unverändert gegenüber
dem Trocknungsbetrieb sein. Bei einem geschlossenen
Kreislauf, wie im vorliegenden Fall, dauert ein Umlauf
des Gases vorzugsweise 0,5 bis 5 s, weiter vorzugswei-
se 1 bis 3 s, beispielsweise 2 s. Für die Abkühlung des
Trocknungsrohres 11 ist eine einzige Zweistromdüse 20
ausreichend.
[0015] Die Zweistoffdüse 20 ist vorzugsweise so ein-
gestellt, daß das damit eingesprühte Wasser eine aus-
reichend geringe mittlere Tröpfchengröße aufweist, so
daß das Wasser innerhalb des Trocknungsrohres 11
vollständig verdampft. Bevorzugt ist eine möglichst
schnelle Verdampfung bzw. eine Verdampfung auf mög-
lichst kurzer Strecke, damit sich möglichst wenig Was-
ser auf den Innenwänden des Trocknungsrohrs nieder-
schlägt. Vorzugsweise verdampft das Wasser daher in-
nerhalb einer Strecke von höchstens 200 cm, weiter vor-
zugsweise höchstens 100 cm, weiter vorzugsweise
höchstens 50 cm, beispielsweise etwa 30 bis 40 cm.
[0016] Aufgrund der Verdampfung des mittels der
Zweistoffdüse 20 zugeführten Wassers wird der das
Trocknungsrohr 11 durchströmenden Luft entsprechen-
de Verdampfungswärme entzogen, welche diese Ab-
kühlung an das Trocknungsrohr 11 überträgt. Hierdurch
erfolgt eine spürbar beschleunigte Abkühlung des
Trocknungsrohrs 11. Nach einer Abkühlung auf eine
hinreichend niedrige Temperatur kann der Verdichter 12
abgeschaltet werden und das Reinigungsverfahren ge-
startet werden.
[0017] Vorzugsweise ist die Zweistoffdüse 20, bzw.
allgemeiner die Kühlmittelzuführungseinrichtung, so
angeordnet, daß ein möglichst großer Teil des Trock-
nungsrohrs 11 von der abgekühlten Luft erfaßt ist. Die
Kühlmittelzuführungseinrichtung kann auch vor dem

Trocknungsrohr 11 angeordnet sein, so daß beispiels-
weise ein Einsprühen in den Erhitzer 13 oder die Leitung
21 zwischen Verdichter 12 und Erhitzer 13 erfolgt. Vor-
zugsweise ist jedoch die Kühlmittelzuführungseinrich-
tung in dem Trocknungsrohr 11 bzw. dem Erhitzer 13
nachfolgend angeordnet, damit das Wasser bereits un-
mittelbar nach dem Austreten aus der Kühlmittelzufüh-
rungseinrichtung verdampfen kann. Hierdurch wird bei-
spielsweise eine Wasseransammlung beispielsweise in
dem Erhitzer 13 oder der Leitung 21, vermieden. Die
Kühlmittelzuführungseinrichtung kann auch gleichauf
oder nachfolgend der Tabakzuführung bei 17 angeord-
net sein.
[0018] Die Trocknungsvorrichtung 10 weist eine nicht
gezeigte Steuerungseinrichtung auf, mittels der Trock-
nung und/oder Abkühlung automatisch gesteuert wer-
den können. Hierbei kann es sich insbesondere um ei-
nen Computer mit einem entsprechend eingerichteten
Computerprogramm handeln.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Abkühlen einer Trocknungsvorrich-
tung für ein Tabakgut mit einer Trocknungseinrich-
tung (11), in die das Tabakgut zum Trocknen eintritt,
wobei zum Abkühlen die Trocknungsvorrichtung
leergefahren wird und eine Heizeinrichtung (14) der
Trocknungsvorrichtung abgeschaltet wird, gekenn-
zeichnet durch
Zuführen von zerstäubter Kühlflüssigkeit in die
Trocknungseinrichtung im Leerbetrieb.

2. Abkühlverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kühlflüssigkeit in die Trock-
nungseinrichtung (11) eingesprüht wird.

3. Abkühlverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Trocknungsvorrichtung
eine Stromtrocknungsvorrichtung ist.

4. Abkühlverfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Zuführen der Kühlflüssig-
keit in Stromrichtung vor dem Eintritt des Tabakgu-
tes in die Trocknungseinrichtung erfolgt.

5. Abkühlverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlflüssig-
keit mit einer Tröpfchengröße zugeführt wird, die ei-
ne im wesentlichen vollständige Verdampfung in
der Trocknungseinrichtung (11) ermöglicht.

6. Abkühlverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlflüssig-
keit mit einer Tröpfchengröße zugeführt wird, die ei-
ne im wesentlichen vollständige Verdampfung nach
einer Strecke von höchstens 200 cm, vorzugsweise
höchstens 100 cm, weiter vorzugsweise höchstens

3 4



EP 1 527 702 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

50 cm ermöglicht.

7. Abkühlverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlflüssig-
keit mit einer Tröpfchengröße von weniger als 250
µm, vorzugsweise weniger als 150 µm, weiter vor-
zugsweise weniger als 100 µm eingesprüht wird.

8. Abkühlverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, daß das Einsprühen
der Kühlflüssigkeit mittels einer einzigen Zweistoff-
düse (20) erfolgt.

9. Trocknungsvorrichtung zum Trocknen eines Tabak-
guts mit einer Steuerungseinrichtung, die zur
Steuerung eines Abkühlverfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 eingerichtet ist.
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